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Auf einen Blick 

Sachverhalt  Verweis 
Bestätigungsvermerk Wir haben zu dem nach den International Financial 

Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU 
anzuwenden sind, aufgestellten Konzernabschluss 
und zusammengefasster Lagebericht der New 
Work SE für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2023 einen uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt. 

Abschnitt 2 

Geschäftsentwicklung 
Konzern 

Wesentliche Kennzahlen: 
 31.12.2023 31.12.2022 

 EUR Mio EUR Mio 

Umsatz 305,6 313,4 

EBITDA 93,0 104,1 

EBT 51,0 63,4 

Konzernergebnis 36,9 39,6 

Bilanzsumme 348,5 377,0 

Cashflow aus laufender  
Geschäftstätigkeit 61,9 79,2 

   
 

Abschnitt 3 

Entwicklungsbeein-
trächtigende und 
bestandsgefährdende 
Tatsachen  

Berichtspflichtige Tatsachen haben wir nicht fest-
gestellt. 

  

Falsche Darstellungen 
und sonstige Verstöße 

Berichtspflichtige falsche Darstellungen und sons-
tige Verstöße haben wir nicht festgestellt. 

 

Systeme und  
Kontrollen 

Unsere Prüfung hat ergeben, dass das Überwa-
chungssystem geeignet ist, Entwicklungen, die den 
Fortbestand der Gesellschaft gefährden, frühzeitig 
zu erkennen. 

Abschnitt 7 
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An die New Work SE, Hamburg 

1 Prüfungsauftrag 

In der Hauptversammlung am 24. Mai 2023 der 

New Work SE, Hamburg, 
– im Folgenden auch kurz „Mutterunternehmen“ genannt – 

sind wir zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 gewählt worden. Der Auf-
sichtsrat hat uns demzufolge den Auftrag erteilt, den Konzernabschluss zum 31. Dezember 
2023 und den zusammengefassten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 zu prüfen. 

Zudem sind wir auch beauftragt worden, eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchzu-
führen, ob die für Zwecke der Offenlegung erstellte elektronische Wiedergabe des Konzern-
abschlusses und die für Zwecke der Offenlegung erstellte elektronische Wiedergabe des 
zusammengefassten Lageberichts (im Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ bezeichnet) 
den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat („ESEF-Format“) 
in allen wesentlichen Belangen entsprechen. 

Darüber hinaus wurde unser Prüfungsauftrag im Sinne der Tz. D.8 und D.9 des Deutschen 
Corporate Governance Kodex erweitert. 

In Konkretisierung dieser Grundsätze sind wir laut Prüfungsauftrag dazu verpflichtet,  

• den Aufsichtsrat, adressiert an den Vorsitzenden, unverzüglich über alle für die Aufgaben 
des Aufsichtsrats wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse, die bei der Durchfüh-
rung der Abschlussprüfung zu unserer Kenntnis gelangen, zu unterrichten sowie 

• den Aufsichtsrat zu informieren und im Prüfungsbericht zu vermerken, wenn bei der Durch-
führung der Prüfung Tatsachen festgestellt werden, die eine Unrichtigkeit der vom Vorstand 
und Aufsichtsrat abgegebenen Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex 
ergeben. Die Abschlussprüfung ist jedoch nicht darauf ausgerichtet, festzustellen, ob die 
Verhaltensempfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex eingehalten wur-
den oder ob die Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats inhaltlich zutreffend ist. 

Dem Auftrag liegen die als Anlage 3 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirt-
schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 
zugrunde. Unsere Haftung richtet sich nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im 
Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maß-
gebend.  



 

 

 
 [kpmg|logo]  3 | New Work SE | Prüfungsbericht 31.12.2023 | 20034694-16169284 

 

2 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Als Ergebnis unserer Prüfung haben wir den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt: 
 

 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 

An die New Work SE, Hamburg 

Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und des 
zusammengefassten Lageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Konzernabschluss der New Work SE, Hamburg, und ihrer Tochtergesellschaf-
ten (der Konzern) – bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2023, der Konzern-
gesamtergebnisrechnung, der Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung und der Konzern-
kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie 
dem Konzernanhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungsle-
gungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Bericht über die Lage der Gesell-
schaft und des Konzerns (im Folgenden „zusammengefasster Lagebericht“) der New Work SE 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft. 

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestand-
teile des zusammengefassten Lageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie 
sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vor-
schriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Fi-
nanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2023 sowie seiner Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und 

• vermittelt der beigefügte zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser zusammengefass-
te Lagebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
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fend dar. Unser Prüfungsurteil zum zusammengefassten Lagebericht erstreckt sich nicht 
auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des zu-
sammengefassten Lageberichts. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lage-
berichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lage-
berichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung 
(Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des zu-
sammengefassten Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den europarecht-
lichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir 
keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und 
zum  zusammengefassten Lagebericht zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Konzernabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflicht-
gemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 waren. Diese Sachverhalte wurden 
im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei der 
Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsur-
teil zu diesen Sachverhalten ab. 

 

Periodenabgrenzung der Umsatzerlöse im Segment HR Solutions & Talent Access 

Zu den angewandten Bilanzierungsgrundlagen verweisen wir auf den Konzernanhang  
Ziffer (A) 7. II. und (C) 8. 

DAS RISIKO FÜR DEN ABSCHLUSS 

Die Umsatzerlöse des Konzerns im Segment HR Solutions & Talent Access belaufen sich im 
Geschäftsjahr 2023 auf EUR 218,6 Mio und machen damit 72 % der Gesamtumsatzerlöse des 
Konzerns aus.  

Im Segment HR Solutions & Talent Access werden alle Produkte für Arbeitgeber, die Zugang 
zu Talenten suchen, und alle Produkte für Arbeitnehmer, über die eben dieser Talentzugang 
erreicht wird, zusammengefasst. Dabei werden bei Produkten, die Vorauszahlungen des 
Kunden beinhalten, wie zum Beispiel B2B Lösungen für die Personalsuche, die Umsatzerlöse 
linear unter Berücksichtigung der anteiligen Dauer des jeweiligen Vertrages über den Leis-
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tungszeitraum erfasst. Erhaltene Vorauszahlungen für Perioden nach dem Bilanzstichtag 
werden in der Bilanz unter dem Posten Vertragsverbindlichkeiten passiviert. 

Die Umsatzerlöse des Segments HR Solutions & Talent Access sind angesichts der Komplexi-
tät der für die Erfassung und Abgrenzung erforderlichen Systeme und Prozesse risikobehaftet. 
Vor diesem Hintergrund besteht das Risiko für den Konzernabschluss, dass die Umsatzerlöse 
des Segments HR Solutions & Talent Access im abgelaufenen Geschäftsjahr zu hoch und 
somit nicht periodengerecht erfasst werden. 

UNSERE VORGEHENSWEISE IN DER PRÜFUNG 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir die Ausgestaltung, Einrichtung und Wirksamkeit 
der internen Kontrollen in Bezug auf die Auftragsannahme sowie den Vertragsabschluss, 
der Fakturierung bis zur Erfassung und Abgrenzung der Umsatzerlöse des Segments 
HR Solutions & Talent Access im Hauptbuch beurteilt. 

Zudem haben wir die relevanten IT-Systeme zur Fakturierung sowie anderer relevanter 
Systeme zur Unterstützung der Erfassung und Abgrenzung der Umsatzerlöse im Segment 
HR Solutions & Talent Access, einschließlich der implementierten Kontrollen für Systemände-
rungen sowie der Schnittstellen zwischen den relevanten IT-Systemen, unter Einbeziehung 
von Spezialisten, beurteilt. 

Wir haben den zutreffenden Zeitpunkt und die Höhe der erfassten Umsatzerlöse und Ver-
tragsverbindlichkeiten im Segment HR Solutions & Talent Access durch den Abgleich der 
Rechnungen mit den zugehörigen Bestellungen und Leistungsnachweisen gewürdigt. Grund-
lage dafür waren auf Basis eines mathematisch-statistischen Verfahrens ausgewählte Umsät-
ze des Geschäftsjahres. Zusätzlich haben wir alle Umsatzbuchungen untersucht, die von 
risikoorientiert ausgewählten Nutzern vorgenommen wurden.  

Zudem wurden für die zum Bilanzstichtag noch nicht ausgeglichenen Forderungen aus Dienst-
leistungen im Segment HR Solutions & Talent Access Saldenbestätigungen eingeholt, die auf 
Basis eines mathematisch-statistischen Verfahrens ausgewählt wurden. Für ausgebliebene 
Rückmeldungen der Saldenbestätigungsaktion wurden alternative Prüfungshandlungen vor-
genommen, indem die Umsatzerlöse mit den zugrunde liegenden Bestellungen, Verträgen, 
Rechnungen und Leistungsnachweisen abgestimmt wurden. 

UNSERE SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Vorgehensweise der New Work SE bei der Periodenabgrenzung der Umsatzerlöse im 
Segment HR Solutions & Talent Access ist sachgerecht. 

Sonstige Informationen 

Der Vorstand bzw. der Aufsichtsrat ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die 
sonstigen Informationen umfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des 
zusammengefassten Lageberichts: 

• den gesonderten zusammengefassten nichtfinanziellen Bericht der Gesellschaft und des 
Konzerns, auf den im zusammengefassten Lagebericht Bezug genommen wird, und 

• die zusammengefasste Erklärung zur Unternehmensführung der Gesellschaft und des 
Konzerns, auf die im zusammengefassten Lagebericht Bezug genommen wird. 

• Die im zusammengefassten Lagebericht enthaltenen lageberichtsfremden und als unge-
prüft gekennzeichneten Angaben. 
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Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen Teile des Geschäftsberichts. Die 
sonstigen Informationen umfassen nicht den Konzernabschluss, die inhaltlich geprüften Anga-
ben im zusammengefassten Lagebericht sowie unseren dazugehörigen Bestätigungsvermerk. 

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht 
erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder 
ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten 
sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zu den inhaltlich geprüften Angaben 
im zusammengefassten Lagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen 
aufweisen oder 

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und 
den zusammengefassten Lagebericht 

Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den IFRS, 
wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns 
vermittelt. Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die internen Kontrollen, die er als notwen-
dig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen 
der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses ist der Vorstand dafür verantwortlich, die Fähig-
keit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
hat  er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht den Konzern zu liquidieren oder der 
Einstellung des Geschäftsbetriebs oder es besteht keine realistische Alternative dazu. 

Außerdem ist der Vorstand verantwortlich für die Aufstellung des zusammengefassten Lage-
berichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines zusammengefass-
ten Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vor-
schriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
zusammengefassten Lagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Konzerns zur Aufstellung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lagebe-
richts. 



 

 

 
 [kpmg|logo]  7 | New Work SE | Prüfungsbericht 31.12.2023 | 20034694-16169284 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des 
zusammengefassten Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten 
Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und zusammengefassten Lage-
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Kon-
zernabschluss und im zusammengefassten Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen 
resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das 
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich-
tigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des zusammengefassten Lageberichts re-
levanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der vom Vorstand angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der vom Vorstand dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Vorstand angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusam-
menhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss 
und im zusammengefassten Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 
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erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Konzernabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung 
der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und der ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. 

• holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformati-
onen der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prü-
fungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht abzugeben. 
Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Beaufsichtigung und Durchführung der Konzern-
abschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile. 

• beurteilen wir den Einklang des zusammengefassten Lageberichts mit dem Konzernab-
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Konzerns. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den vom Vorstand dargestellten zukunftsorientierten 
Angaben im zusammengefassten Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben vom Vorstand zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei-
genständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risi-
ko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-
lich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-
fung feststellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir 
die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle 
Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden 
kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und sofern einschlägig, die zur Be-
seitigung von Unabhängigkeitsgefährdungen vorgenommenen Handlungen oder ergriffenen 
Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den 
aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prü-
fungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei 
denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachver-
halts aus. 
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Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen 
Wiedergaben des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts nach 
§ 317 Abs. 3a HGB 

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, 
ob die in der bereitgestellten Datei „NWSE_Konzernabschluss_31122023.zip“ (SHA256-
Hashwert: 0ce7a74a8e976d88ffdf1e25b534dfc3738086ad7405d56b739df536efd1ec22) 
enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses 
und des zusammengefassten Lageberichts (im Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ be-
zeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat („ESEF-
Format“) in allen wesentlichen Belangen entsprechen. In Einklang mit den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf die Überführung der Informationen des 
Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts in das ESEF-Format und 
daher weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in der oben genann-
ten Datei enthaltene Informationen. 

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten bereitgestellten Datei ent-
haltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses 
und des zusammengefassten Lageberichts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des 
§ 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil sowie 
unsere im voranstehenden „Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und des 
zusammengefassten Lageberichts“ enthaltenen Prüfungsurteile zum beigefügten Konzern-
abschluss und zum beigefügten zusammengefassten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil zu den in 
diesen Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben genannten 
Datei enthaltenen Informationen ab. 

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten bereitgestellten Datei enthaltenen 
Wiedergaben des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts in Über-
einstimmung mit § 317 Abs. 3a HGB unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung 
der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben von Abschlüssen und 
Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB (IDW PS 410 (06.2022)) durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung danach ist nachstehend weitergehend beschrieben. Unsere Wirtschaftsprüferpra-
xis hat den IDW Qualitätsmanagementstandard: Anforderungen an das Qualitätsmanagement 
in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) angewendet. 

Der Vorstand der Gesellschaft ist verantwortlich für die Erstellung der ESEF-Unterlagen mit 
den elektronischen Wiedergaben des Konzernabschlusses und des zusammengefassten La-
geberichts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB und für die Auszeichnung des 
Konzernabschlusses nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 HGB. 

Ferner ist der Vorstand der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrollen, die er als 
notwendig erachtet, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Vorgaben des 
§ 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat sind. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Prozesses der Erstellung der 
ESEF-Unterlagen als Teil des Rechnungslegungsprozesses. 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforde-
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rungen des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter – Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

• gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten 
internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstän-
den angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Kontrollen abzugeben. 

• beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d. h. ob die die ESEF-
Unterlagen enthaltende bereitgestellte Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung 
(EU) 2019/815 in der zum Abschlussstichtag geltenden Fassung an die technische 
Spezifikation für diese Datei erfüllt. 

• beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des ge-
prüften Konzernabschlusses und des geprüften zusammengefassten Lageberichts er-
möglichen. 

• beurteilen wir, ob die Auszeichnung der ESEF-Unterlagen mit Inline XBRL-Technologie 
(iXBRL) nach Maßgabe der Artikel 4 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in 
der am Abschlussstichtag geltenden Fassung eine angemessene und vollständige maschi-
nenlesbare XBRL-Kopie der XHTML-Wiedergabe ermöglicht. 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 24. Mai 2023 als Konzernabschlussprüfer ge-
wählt. Wir wurden am 21. September 2023 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbro-
chen seit dem Geschäftsjahr 2022 als Konzernabschlussprüfer der New Work SE tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem 
zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) 
in Einklang stehen. 

Sonstiger Sachverhalt – Verwendung des Bestätigungs-
vermerks 
Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit dem geprüften Konzernabschluss 
und dem geprüften zusammengefassten Lagebericht sowie den geprüften ESEF-Unterlagen 
zu lesen. Der in das ESEF-Format überführte Konzernabschluss und zusammengefasste 
Lagebericht – auch die in das Unternehmensregister einzustellenden Fassungen – sind ledig-
lich elektronische Wiedergaben des geprüften Konzernabschlusses und des geprüften zu-
sammengefassten Lageberichts und treten nicht an deren Stelle. Insbesondere ist der ESEF-
Vermerk und unser darin enthaltenes Prüfungsurteil nur in Verbindung mit den in elektroni-
scher Form bereitgestellten geprüften ESEF-Unterlagen verwendbar. 
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Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 
Die für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüferin ist Stefanie Hagenmüller. 

 

Hamburg, den 21. März 2024  

KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

gez. Hagenmüller 
Wirtschaftsprüferin 

gez. von der Decken 
Wirtschaftsprüfer 
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3 Stellungnahme zur Lagebeurteilung des 
Vorstands 

Folgende Kernaussagen des zusammengefassten Lageberichts sind aus unserer Sicht her-
vorzuheben: 

• Der New Work Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 
EUR 305,6 Mio (i. Vj. EUR 313,4 Mio) sowie ein EBITDA von EUR 92,9 Mio (i. Vj. 
EUR 104,1 Mio). Der Pro-Forma Umsatz in Höhe von EUR 305,6 Mio (i. Vj. EUR 313,4  
Mio) und das Pro-Forma-EBITDA von EUR 97,1 Mio (i. Vj. EUR 104,1 Mio) stellen die 
wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren dar. Der Vorstand berichtet auch nach den 
Segmenten „HR Solutions & Talent Access“, „B2C“ und „B2B Marketing Solutions“, die 
sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt haben: 

• Das Segment „HR Solutions & Talent Access“ umfasst alle Produkte für Arbeitgeber, die 
Zugang zu Talenten suchen, und alle Produkte für Arbeitnehmer, über die eben dieser 
Talentzugang erreicht wird. Die Monetarisierung erfolgt über die Entwicklung, die Vermark-
tung und den Vertrieb digitaler Employer-Branding- und Recruiting-Lösungen. Das Seg-
ment erzielte im Berichtsjahr um 5 % höhere Umsatzerlöse in Höhe von EUR 218,6 Mio 
(i. Vj. EUR 207,6 Mio). Das operative Segmentergebnis (EBITDA) ist um 8 % gesunken 
und beträgt EUR 57,6 Mio (i. Vj. EUR 62,9 Mio). Der Rückgang ist begründet durch erhöhte 
Investitionen in die Neuausrichtung der XING-Plattform sowie das Employer-Branding-
Geschäft. 

• Im Segment „B2C“ weist der Konzern die Umsätze aus dem Verkauf kostenpflichtiger 
Mitgliedschaften für Endkunden aus. Der Großteil der Umsatzerlöse wird über die XING-
Premium-Mitgliedschaften generiert. Zudem werden die Umsätze der InterNations dort er-
fasst. Die Umsatzerlöse in diesem Segment haben sich gegenüber dem Vorjahr gemäß der 
Erwartung des Vorstands mit EUR 73,4 Mio (i. Vj. EUR 88,8 Mio) verringert, wobei sich das 
operative Segmentergebnis (EBITDA) um 21 % auf EUR 39,3 Mio (i. Vj. EUR 50,0 Mio) re-
duzierte. Ursächlich ist der erwartungsgemäße Umsatzrückgang im Geschäft mit kosten-
pflichtigen XING-Premium-Mitgliedschaften. Diese Entwicklung ist unter anderem in der 
strategischen Repositionierung der XING-Plattform von einem beruflichen sozialen Netz-
werk hin zu einem Jobs-Netzwerk begründet. 

• Im Segment „B2B Marketing Solutions“ werden überwiegend Umsatzerlöse mit der Ver-
marktung von Werbeflächen auf der XING-Plattform generiert. Das Segment erzielte einen 
Umsatz von EUR 13,6 Mio (i. Vj. EUR 16,4 Mio) bei einer Reduktion des operativen Seg-
mentergebnisses (EBITDA) auf EUR 1,9 Mio (i. Vj. EUR 3,1 Mio). Diese Entwicklung spie-
gelt den rückläufigen Trend in der Entwicklung der Online-Werbeumsätze in Deutschland 
wider.  

• Der Vorstand erläutert des Weiteren die finanzbezogenen und nicht-finanzbezogenen 
Steuerungsgrößen, die sie für die jeweiligen Segmente zur Steuerung verwenden. Im 
Wesentlichen sind das neben den Pro-Forma-Umsatzerlösen das Pro-Forma-EBITDA, die 
Zahl der XING-Mitglieder sowie die Zahl der Subscription-Unternehmenskunden im Seg-
ment HR Solutions & Talent Access. Die beiden letztgenannten Steuerungsgrößen werden 
im Bereich B2C und HR Solutions & Talent Access verwendet. 
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Die wesentlichen im zusammengefassten Lagebericht genannten Kennzahlen sind:  

 2023 2022 

Mitgliederbasis XING-Plattform 22,2 Mio 21,5 Mio 

Subscription-Unternehmenskunden 14,3 Tsd. 14,5 Tsd. 

Pro-Forma Umsatzanteil   

HR Solutions & Talent Access EUR 218,6 Mio EUR 208,2 Mio 

B2C EUR 73,4 Mio EUR 88,8 Mio 

B2B Marketing Solutions EUR 13,6 Mio EUR 16,4 Mio 

Pro-Forma EBITDA    

HR Solutions & Talent Access EUR 57,6 Mio EUR 62,9 Mio 

B2C EUR 39,3 Mio EUR 50,0 Mio 

B2B Marketing Solutions EUR 1,9 Mio EUR 3,1 Mio 

Konzernergebnis (fortgeführte Geschäftsbereiche) EUR 36,9 Mio EUR 46,1 Mio 

Ergebnis je Aktie EUR 6,56 EUR 8,20 

Ausschüttung (für 2023 Vorschlag)   

Regeldividende EUR 1,00 EUR 3,16 

   

• Der Anteil des Langfristvermögens an der Bilanzsumme hat sich auf 61 % reduziert. Die 
Verminderung um EUR 26,2 Mio auf EUR 211,9 Mio ist im Wesentlichen auf durch den 
Verkauf von Wertpapieren um EUR 11,4 Mio gesunkene Finanzanlagen sowie planmäßige 
Abschreibungen von Nutzungsrechten (EUR 4,8 Mio) und außerplanmäßige Abschreibun-
gen von Mietereinbauten (EUR 4,7 Mio) zurückzuführen. 

• Für die Analyse der Finanzlage nennt der Vorstand neben der Eigenkapitalquote von 42 % 
nach 39 % im Vorjahr die jeweiligen Cashflows aus laufender Geschäfts-, Investitions- und 
Finanzierungstätigkeit und beschreibt deren wesentliche Bestandteile. Wie in den Vorjah-
ren finanziert sich New Work ohne Bank- und Darlehensverbindlichkeiten. Der Bestand an 
Eigenzahlungsmitteln hat sich von EUR 94,8 Mio auf EUR 93,2 Mio vermindert. 

• Der Anteil der liquiden Mittel und Wertpapiere hat sich auf 32 % (i. Vj. 34 %) vermindert. 

• In der Risikoberichterstattung berichtet der Vorstand über folgende aus seiner Sicht hohe 
Risiken: 

- Gesellschaftliche/Politische Risiken/Pandemien: Vor dem Hintergrund des Ukraine-
Kriegs und des Konflikts in Israel und Gaza und den wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Nebenwirkungen sieht der Vorstand hier ein hohes Risiko, welches durch das 
überwiegend von Laufzeitprodukten getragene Geschäft jedoch nicht als bestandsge-
fährdend eingestuft wird.  

- Strategische Risiken: Durch neue Wettbewerber, die in den Markt eintreten und überle-
genere Leistungen anbieten, sowie durch die neuartigen Einsatzmöglichkeiten künstli-
cher Intelligenz kann es nach Einschätzung des Vorstands zu Umsatzeinbußen kom-
men. Dieses Risiko wird im Bereich B2C als potenziell bestandsgefährdend eingestuft. 
Der Vorstand begegnet diesem Risiko durch die kontinuierliche Weiterentwicklung bzw. 
Ausweitung der B2C- und B2B-Lösungen. Unter Berücksichtigung der ergriffenen Ge-
genmaßnahmen wird das Risiko als nicht bestandgefährdend angesehen 
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- IT-Risiken: Die Erbringung von Dienstleistungen der Gesellschaft ist von der Funktions-
fähigkeit, Stabilität und Sicherheit der technischen Infrastruktur abhängig und kann ge-
mäß den Ausführungen des Vorstands durch eine Störung der IT-Systeme erheblich 
beeinträchtigt werden. Die Gesellschaft begegnet diesem Risiko durch technische Wei-
terentwicklung und den Einsatz eigener Ressourcen zum Ausbau der Sicherheit ihrer 
Systeme und ihres Netzwerks. Unter Berücksichtigung der ergriffenen Gegenmaßnah-
men schätzt der Vorstand das Risiko als derzeit nicht bestandsgefährdend ein. 

- Prozess- und Organisationsrisiken: Fehlerhafte und qualitativ minderwertige Produkte 
und Funktionen können nach Einschätzung des Vorstands erhebliche negative Auswir-
kungen auf den Konzern haben. Diesem Risiko wird durch ein spezielles Team begeg-
net, das mit der Prüfung neuer Produkte und Funktionalitäten und der laufenden Quali-
tätssicherung betraut ist. 

• Der Vorstand sieht Chancen aus den sich schnell verändernden Rahmenbedingungen bzw. 
strukturellen Trends. Es werden Chancen aus der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 
durch Produktentwicklung und Innovation sowie durch schnellere Durchdringung wichtiger 
Wachstumsmärkte genannt. 

• Der Vorstand sieht kurzfristig aufgrund der schwachen Konjunktur in Deutschland (0,3 % 
Wachstum in 2024) sowie der ebenfalls nur schwachen konjunkturellen Entwicklung in 
Österreich (0,6 % Wachstum in 2024) und dem leichten Wachstum in der Schweiz (1,1 % 
Wachstum in 2024) ein eingetrübtes Marktumfeld. Langfristig sieht er aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung die Nachfrage nach Recruiting Dienstleistungen jedoch ungebro-
chen. 

• Nachfolgend geht der Vorstand auf die folgenden wesentlichen Erwartungen für den Kon-
zern ein, wobei die Ausgangsbasis in Klammern genannt wird: 

- Pro-Forma Umsatzerlöse des Konzerns (EUR 305,6 Mio) Rückgang im niedrigen zwei-
stelligen Prozentbereich  

- Pro-Forma EBITDA des Konzerns (EUR 97,4 Mio) Rückgang im mittleren zweistelligen 
Prozentbereich 

- „HR Solutions & Talent Access“: Pro-Forma Umsatzrückgang (EUR 218,6 Mio) im ein-
stelligen Prozentbereich und Pro-Forma EBITDA-Rückgang (EUR 59,0 Mio) im mittleren 
zweistelligen Prozentbereich  

- „B2C“: Pro-Forma Umsatzrückgang (EUR 73,4 Mio) und Pro-Forma EBITDA-Verminde-
rung (EUR 40,7 Mio) jeweils im niedrigen zweistelligen Prozentbereich 

- „B2B Marketing Solutions“: Pro-Forma Umsatzrückgang (EUR 13,6 Mio) und Pro-Forma 
EBITDA-Rückgang (EUR 2,1 Mio) jeweils im niedrigen zweistelligen Prozentbereich  

- Rückgang der Anzahl der Subscription-Unternehmenskunden im Segment HR Solutions 
& Talent Access im einstelligen Prozentbereich 

- Wachstum der Mitgliederanzahl in der D-A-CH-Region im Segment B2C im einstelligen 
Prozentbereich 

Wir stellen aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse fest, dass der zusammen-
gefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt. In 
allen wesentlichen Belangen steht der zusammengefasste Lagebericht in Einklang mit dem 
Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
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Den zusammengefassten gesonderten nichtfinanziellen Bericht der Gesellschaft und des 
Konzerns und die zusammengefasste Erklärung zur Unternehmensführung der Gesellschaft 
und des Konzerns, auf die im zusammengefassten Lagebericht Bezug genommen wird, sowie 
die im zusammengefassten Lagebericht enthaltenen lageberichtsfremden und als ungeprüft 
gekennzeichneten Angaben haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten nicht inhaltlich geprüft. 
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4 Durchführung der Prüfung 

4.1 Gegenstand der Prüfung 
Wir haben den Konzernabschluss – bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 
2023, der Konzerngesamtergebnisrechnung, der Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung, 
der Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2023 und dem Konzernanhang – sowie den zusammengefassten Lagebericht der New Work 
SE für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr geprüft.  

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil über den Konzernab-
schluss und den zusammengefassten Lagebericht abzugeben. 

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Auf-
gaben der Konzernabschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise 
Rückwirkungen auf den Konzernabschluss oder den zusammengefassten Lagebericht erge-
ben. 

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich eine Abschlussprüfung nicht darauf zu erstrecken, ob der 
Fortbestand des Konzerns oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung 
zugesichert werden kann.  

Im Hinblick auf die Vorgaben nach den §§ 289b bis 289e HGB sowie §§ 315b und 315c HGB 
für den zusammengefassten, gesonderten nichtfinanziellen Bericht der Gesellschaft und des 
Konzerns ist gemäß § 317 Abs. 2 Satz 4 HGB nur zu prüfen, ob diese Berichterstattung vorge-
legt wurde. 

Der Inhalt der zusammengefassten Erklärung zur Unternehmensführung der Gesellschaft und 
des Konzerns gemäß § 289f HGB und § 315d HGB, auf die im zusammengefassten Lagebe-
richt Bezug genommen wird, ist gemäß § 317 Abs. 2 Satz 6 HGB nicht Gegenstand unserer 
Abschlussprüfung. Im Rahmen der Prüfung ist lediglich festzustellen, ob die Angaben nach 
§ 289f Abs. 2 HGB bzw. § 315d HGB gemacht wurden. 

Wie im Bestätigungsvermerk dargestellt, erstrecken sich unsere Prüfungsurteile zum Kon-
zernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht nicht auf die sonstigen Informatio-
nen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form 
von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informa-
tionen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstim-
migkeiten zum Konzernabschluss, zu den inhaltlich geprüften Angaben im zusammengefass-
ten Lagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 
anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass 
eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflich-
tet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berich-
ten. 
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Die Prüfung der ESEF-Unterlagen erstreckte sich gemäß § 317 Abs. 3a HGB darauf, ob die 
für Zwecke der Offenlegung erstellte elektronische Wiedergabe des Konzernabschlusses und 
die für Zwecke der Offenlegung erstellte elektronische Wiedergabe des zusammengefassten 
Lageberichts den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat 
(„ESEF-Format“) in allen wesentlichen Belangen entsprechen.  

Dabei erstreckt sich diese Prüfung in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
nur auf die Überführung der Informationen des Konzernabschlusses und des zusammenge-
fassten Lageberichts in das ESEF-Format und daher weder auf die in diesen Wiedergaben 
enthaltenen noch auf andere in der Datei mit den geprüften ESEF-Unterlagen enthaltenen 
Informationen. 

4.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung 
Die Grundzüge unseres prüferischen Vorgehens haben wir bereits im Abschnitt „Wiedergabe 
des Bestätigungsvermerks“ (vgl. Abschnitt 2 in diesem Bericht) dargestellt. Zusätzlich geben 
wir folgende Informationen zu unserem Prüfungsansatz und unserer Prüfungsdurchführung: 

Die Grundlage unserer Prüfung ist das Verständnis für das Geschäft des New Work SE  
Konzerns. Wir haben uns 

• mit dem Umfeld und der Branche sowie der wirtschaftlichen Entwicklung des Konzerns und 
der einbezogenen Unternehmen befasst,  

• über alle Unternehmen informiert, die unter Risikoaspekten oder aufgrund der wirtschaftli-
chen Verhältnisse bedeutsam sind, 

• mit den Rechnungslegungssystemen, den Rechnungslegungsmethoden und dem Konsoli-
dierungsprozess im Konzern vertraut gemacht und  

• ein Verständnis des konzernweiten internen Kontrollsystems, dessen Qualität und Funk-
tionsfähigkeit von grundlegender Bedeutung für unser Prüfungsvorgehen ist, verschafft. 

So haben wir die für den Konzern bedeutsamen einbezogenen Unternehmen sowie Risiken 
identifiziert, die bei der Prüfung besonders zu würdigen sind. Die Auswirkungen der Risiken 
auf Konzernabschluss und zusammengefassten Lagebericht wurden unter Berücksichtigung 
des Wesentlichkeitsgrundsatzes beurteilt. 

Unsere Risikoeinschätzung basierte auf einem kontinuierlichen Austausch mit dem New Work 
SE Konzern und spiegelt unsere Analyse der wesentlichen Risiken des Konzerns wider. 

Branchen-Know-How, Geschäftsverständnis und Risikoeinschätzung bildeten die Basis für die 
detaillierte Planung und Schwerpunktsetzung unserer Prüfung. Wie bereits in Abschnitt 2 
dieses Berichts dargestellt, haben wir nachfolgende besonders wichtige Prüfungssachverhalte 
identifiziert: 

• Die Periodenabgrenzung der Umsatzerlöse im Segment HR Solutions & Talent Access 

Daneben haben wir die folgenden Prüfungsschwerpunkte bestimmt und unsere Abschlussprü-
fung darauf ausgerichtet:  

• Werthaltigkeit der Geschäfts- und Firmenwerte 

• Existenz und Genauigkeit der aktivierten selbst erstellten immateriellen Vermögenswerte 
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Im Rahmen unserer Prüfungsplanung wählten wir das Konzernprüfungsteam einschließlich 
unserer Spezialisten aus. Zudem bestimmten wir die Strategie, den zeitlichen Ablauf der Prü-
fung und den Prüfungsumfang, sodass sich ein strukturierter risikoorientierter Prüfungsplan 
ergab. 

Grundlage für die Festlegung des Prüfungsumfangs waren die in den Konzernabschluss ein-
bezogenen Unternehmen des Konzerns. Grundsätzlich haben wir die drei folgenden Katego-
rien von Konzerngesellschaften unterschieden:  

• Konzerngesellschaften, die einzeln wirtschaftlich für den Konzernabschluss bedeutsam 
sind,  

• Konzerngesellschaften, die für den Konzernabschluss bedeutsame Risiken beinhalten,  

• Konzerngesellschaften, die für den Konzernabschluss nicht bedeutsam sind.  

Für eine Konzerngesellschaft, die einzeln wirtschaftlich bedeutsam ist, wurde eine vollumfäng-
liche Prüfung durchgeführt. 

Zusätzlich wurden für die Konzerngesellschaften, die nicht unmittelbar Gegenstand eines ei-
genständigen Prüfungsumfangs waren, kritische Analysen der Abschlüsse durchgeführt.  

Aufgrund unserer Risikobeurteilung und der Kenntnis der Geschäftsprozesse und Systeme 
des New Work SE Konzern haben wir eingeschätzt, welche Prüfungsgebiete auf Basis kon-
trollbasierter Prüfungshandlungen beurteilt werden sollten.  

Die kontrollbasierten Prüfungshandlungen umfassten die Beurteilung der Ausgestaltung sowie 
der Wirksamkeit der von uns ausgewählten rechnungslegungsbezogenen Kontrollmaßnahmen 
des Mutterunternehmens und der einbezogenen Tochterunternehmen. Das Konzernprüfungs-
team legte daneben den Fokus auf die Prüfung des Konsolidierungsprozesses unter Einbezie-
hung der Konzernbilanzierungsrichtlinie. 

Den Konsolidierungsprozess haben wir anhand aussagebezogener Prüfungshandlungen ge-
prüft. Bei Konzerngesellschaften, für die eine vollumfängliche Prüfung durchgeführt wurde, 
haben wir festgelegt, inwieweit kontrollbasierte oder aussagebezogene Prüfungshandlungen 
durchgeführt werden. 

In den Bereichen, in denen wir die Kontrollmaßnahmen als verlässlich einschätzten sowie auf-
grund der Prüfungsergebnisse von der Richtigkeit des zu prüfenden Zahlenmaterials ausge-
hen konnten, haben wir auf Konzernebene die Prüfung von Einzelvorgängen entsprechend 
angepasst. 

Unser IT-basiertes Projektmanagement-Tool (KPMG IMPaCT) unterstützte die zeitliche und 
personelle Planung der Konzernabschlussprüfung sowie die fortlaufende Überwachung der 
Prüfung. Die Verwendung unseres weltweit eingesetzten Prüfungs-Tools KPMG Clara Work-
flow (KCw) stellte die konsequente und effiziente Umsetzung unseres Prüfungsansatzes und 
die damit verbundene hohe Prüfungsqualität sicher.  

Wir haben die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes auf der Grundlage eines Prozent-
satzes des Pro-Forma Ergebnisses vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (Pro-Forma 
EBITDA) festgelegt. Unter Berücksichtigung qualitativer Faktoren wie z. B. Finanzierungssitua-
tion, Gesellschafterstruktur und das Geschäftsumfeld haben wir einen Prozentsatz von 3,0 % 
angesetzt. Daraus ergibt sich eine quantitative Wesentlichkeit in Höhe von TEUR 2.800 für 
den Abschluss als Ganzes.  
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Die Prüfung der ESEF-Unterlagen erfolgt in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3a HGB unter 
Beachtung des IDW Prüfungsstandards „Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten 
elektronischen Wiedergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB 
(IDW PS 410 (06.2022)).  

Im Rahmen der Prüfung der ESEF-Konformität haben wir beurteilt, ob die betroffenen Einzel-
informationen des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts unter Be-
achtung der Vorgaben der ESEF-VO in allen wesentlichen Belangen in ein XHTML-Format 
überführt und ob die betroffenen Einzelinformationen des IFRS-Konzernabschlusses unter 
Beachtung der Vorgaben der ESEF-VO in allen wesentlichen Belangen ausgezeichnet wurden 
(iXBRL-Auszeichnung).  

Zu Art und Umfang der Prüfungsdurchführung verweisen wir auf unsere Ausführungen „Ver-
merk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergabe 
des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts nach § 317 Abs. 3a 
HGB“ im Abschnitt „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“ (vgl. Abschnitt 2 in diesem Be-
richt). 

Im Rahmen der Prüfung ergaben sich zwischen uns als Abschlussprüfer und dem Vorstand, 
dem Prüfungsausschuss und dem Aufsichtsrat der Gesellschaft folgende Kommunikationen: 

Art der Kommunika-
tion/Datum Teilnehmer Besprechungspunkte/Zweck 

Gespräch am 
21. September 2023 

Prüfungsausschuss, 
Ingo Chu  
(Finanzvorstand) 

• Prüfungsansatz und Prüfungszeitplan 

• vorläufige besonders wichtige Prüfungs-
sachverhalte und Prüfungsschwerpunkte 

• Befragung zu Fraud und Gesetzesver-
stößen sowie Beziehungen zu naheste-
henden Personen 

• Unabhängigkeitserklärung 

Gespräch am 
29. November 2023 

Prüfungsausschuss, 
Ingo Chu  
(Finanzvorstand) 

• Ergebnisse der Vorprüfung  

• Wesentlichkeit 

Gespräch am 
18. Januar 2024 

Petra von Strombeck 
(Vorstandsvorsitzen-
de) 
Frank Hassler 
(Vertriebsvorstand) 
Ingo Chu  
(Finanzvorstand) 

• Befragung zu Fraud und Gesetzes-
verstößen 

• Geschäftsverlauf 

• Planung 2024 

Gespräch am 
20. März 2024 

Prüfungsausschuss, 
Ingo Chu  
(Finanzvorstand) 

• vorläufige Ergebnisse der Abschlussprü-
fung 

• Update Befragung zu Fraud und 
Gesetzesverstößen 

• Unabhängigkeitserklärung 

Gespräch am 
21. März 2024 

Aufsichtsrat und 
Vorstand 

• Bilanzsitzung 
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Abschließend haben wir die Ergebnisse aus der Konzernabschlussprüfung und der Prüfung 
der Konzerngesellschaften insgesamt gewürdigt sowie eine Gesamtbeurteilung des Konzern-
abschlusses und zusammengefassten Lageberichts vorgenommen. Aufgrund dieser Beurtei-
lung bildeten wir unser Prüfungsurteil, den Bestätigungsvermerk. Dieser ist neben dem Prü-
fungsbericht Bestandteil unserer Berichterstattung über die durchgeführte Prüfung. 

Wir haben die Prüfung (mit Unterbrechungen) in den Monaten Januar bis März 2024 bis zum 
21. März 2024 durchgeführt. Eine Vorprüfung haben wir in den Monaten Oktober und Novem-
ber 2023 vorgenommen. 

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Den in § 320 Abs. 3 
HGB geregelten Vorlage-, Duldungs- und Auskunftspflichten ist der Vorstand des Mutterunter-
nehmens und die gesetzlichen Vertreter der Tochterunternehmen nachgekommen. Der Vor-
stand des Mutterunternehmens hat uns die Vollständigkeit des Konzernabschlusses und des 
zusammengefassten Lageberichts schriftlich bestätigt. 
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5 Feststellungen zur Konzernrechnungs-
legung 

5.1 Konsolidierungskreis und Konzernabschlussstichtag 
Der Kreis der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen ist entsprechend IFRS 10 
ermittelt und im Konzernanhang dargestellt. Bei der Abgrenzung des Konsolidierungskreises 
sind die Wesentlichkeitsmaßstäbe des Vorjahres unverändert angewendet worden. 

Die Abgrenzung zwischen den einbezogenen und den nicht einbezogenen Unternehmen 
wurde anhand der Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns 
vorgenommen.  

Diese Kriterien stehen im Einklang mit den angewandten Rechnungslegungsregelungen. 

Durch die Verschmelzungen der Honeypot GmbH, Berlin, und der XING Events GmbH, 
Hamburg, ist die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr nicht beeinträchtigt. 

Die Stichtage der Jahresabschlüsse aller in den Konzernabschluss einbezogenen Tochter-
unternehmen entsprechen dem Konzernabschlussstichtag. 

5.2 Konzernabschluss 
Der uns zur Prüfung vorgelegte Konzernabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde ordnungs-
mäßig aus den Jahresabschlüssen bzw. den Reporting Packages der konsolidierten Unter-
nehmen abgeleitet. Die Gesamtheit der Konsolidierungsunterlagen (Konzernbuchführung) 
wird ordnungsmäßig geführt und alle Konsolidierungsbuchungen wurden zutreffend fortge-
führt. 

Die angewendeten Konsolidierungsmethoden entsprechen in allen wesentlichen Belangen 
den Rechnungslegungsgrundsätzen der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind. Sie sind 
im Konzernanhang vollständig und zutreffend dargestellt. 

Die Konzernbilanz und Konzerngesamtergebnisrechnung, die Konzernkapitalflussrechnung 
und Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung sind in allen wesentlichen Belangen nach 
den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, aufgestellt. 

Die nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und ergänzend nach § 315e HGB 
geforderten Angaben im Konzernanhang sind in allen wesentlichen Belangen vollständig und 
zutreffend erfolgt. 
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5.3 Zusammengefasster Lagebericht 
Der zusammengefasste Lagebericht des Vorstands entspricht in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften.  

Den zusammengefassten gesonderten nichtfinanziellen Bericht der Gesellschaft und des 
Konzerns und die zusammengefasste Erklärung zur Unternehmensführung der Gesellschaft 
und des Konzerns, auf die beide im zusammengefassten Lagebericht Bezug genommen wird, 
sowie die im zusammengefassten Lagebericht enthaltenen lageberichtsfremden und als un-
geprüft gekennzeichneten Angaben haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 
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6 Stellungnahme zur Gesamtaussage des 
Konzernabschlusses 

6.1 Erläuterungen zur Gesamtaussage 
Die angewendeten Bewertungsmethoden für die Posten des Konzernabschlusses entspre-
chen in allen wesentlichen Belangen den International Financial Reporting Standards (IFRS), 
wie sie in der EU anzuwenden sind. Sie sind im Konzernanhang (vgl. Anlage 1.6 Ab-
schnitt A 7.) beschrieben. 

Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte sowie die Nutzung von Ermessensspielräumen ha-
ben bei folgenden Posten des Konzernabschlusses wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Konzerns: 

Aktivierung selbsterstellter Software 

Im Geschäftsjahr 2023 wurde selbst erstellte Software in Höhe von TEUR 24.061 (i. Vj. 
TEUR 20.762) als selbst geschaffener immaterieller Vermögenswert aktiviert. Die Entwick-
lungsleistungen entfielen insbesondere auf diverse Projekte zur Repositionierung von XING 
zum Jobs-Netzwerk und dem Ausbau des Produktangebots von kununu. 

Entwicklungskosten werden gemäß IAS 38 und SIC 32 als immaterielle Vermögenswerte 
angesetzt, wenn die New Work die technische Realisierbarkeit der Fertigstellung des immate-
riellen Vermögenswertes nachweisen kann und die Absicht besteht, den immateriellen Vermö-
genswert intern zu nutzen oder zu verkaufen. Ferner muss der immaterielle Vermögenswert 
zukünftigen wirtschaftlichen Nutzen generieren und es müssen entsprechende Ressourcen 
zur Fertigstellung vorhanden sein. Die dem immateriellen Vermögenswert zuzurechnenden 
Aufwendungen müssen verlässlich ermittelbar sein. 

Nach dem erstmaligen Ansatz der Entwicklungskosten wird der Vermögenswert zu Herstel-
lungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen und kumulierter Wertminderungen bilan-
ziert. Alle aktivierten Entwicklungskosten werden linear über die erwartete Nutzungsdauer der 
Internet-Plattform (fünf Jahre) abgeschrieben. Die Restnutzungsdauer wurde im Berichtsjahr 
neu eingeschätzt und um ein weiteres Jahr verlängert. Die Restnutzungsdauer der Plattformen 
beträgt am 31. Dezember 2023 noch 48 Monate.  

Es wird halbjährlich überprüft, ob ein selbsterstellter immaterieller Vermögenswert nicht weiter 
genutzt wird. Die Abschreibungen auf selbst erstellte Software enthalten außerplanmäßige 
Wertberichtigungen für nicht mehr genutzte einzelne Plattformbestandteile von TEUR 10.547 
(i. Vj. TEUR 11.056).  

Werthaltigkeit des Geschäfts- oder Firmenwerts 

Der ausgewiesene Geschäfts- oder Firmenwert von TEUR 56.145 (i. Vj. TEUR 56.145) ent-
fällt mit TEUR 40.709 (i. Vj. TEUR 40.709) auf das Geschäftssegment HR Solutions & Talent 
Access und mit TEUR 15.435 (i. Vj. TEUR 15.435) auf das Geschäftssegment B2C. Aufgrund 
einer im Geschäftsjahr 2023 durchgeführten legalen und organisatorischen Reorganisation 
wurde der Honeypot-Geschäfts- oder Firmenwert zur zahlungsmittelgenerierenden Einheit 
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(CGU) HR Solutions & Talent Access reallokiert und nicht mehr, wie im Vorjahr, einem se-
paraten Werthaltigkeitstest unterzogen. Für den der CGU InterNations zugeordneten Ge-
schäfts- oder Firmenwert in Höhe von TEUR 15.435 (i. Vj. TEUR 15.435) wurde ein separater 
Werthaltigkeitstest durchgeführt.  

Geschäfts- oder Firmenwerte werden einmal jährlich oder anlassbezogen von der Gesellschaft 
einem Werthaltigkeitstest unterzogen, um einen möglichen Abschreibungsbedarf zu ermitteln. 

Der Werthaltigkeitstest erfolgt auf Ebene der Gruppen von zahlungsmittelgenerierenden Ein-
heiten, denen der jeweilige Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet ist.  

Im Rahmen des Werthaltigkeitstests werden die Buchwerte der jeweiligen zahlungsmittel-
generierenden Einheiten inklusive des Geschäfts- oder Firmenwerts dem entsprechenden 
erzielbaren Betrag gegenübergestellt. Die Ermittlung des erzielbaren Betrags erfolgt anhand 
des Nutzungswertes und des Fair Value abzüglich Veräußerungskosten. 

Grundlage der Bewertung ist dabei regelmäßig der Barwert künftiger Zahlungsströme der 
jeweiligen zahlungsmittelgenerierenden Einheiten. Die Barwerte werden mittels Discounted 
Cashflow Modellen ermittelt. Dabei bildet die verabschiedete Mittelfristplanung des Konzerns 
für die kommenden drei Jahre den Ausgangspunkt, die mit Annahmen über langfristige 
Wachstumsraten fortgeschrieben wird. Hierbei werden auch Erwartungen über die zukünftige 
Marktentwicklung und Annahmen über die Entwicklung makroökonomischer Einflussfaktoren 
berücksichtigt. Die Diskontierung erfolgt mittels der gewichteten durchschnittlichen Kapitalkos-
ten der jeweiligen zahlungsmittelgenerierenden Einheiten.  

Die folgenden Annahmen gelten für die Berechnung des erzielbaren Betrags auf Basis des 
Nutzungswerts bzw. des beizulegenden Zeitwerts abzüglich Veräußerungskosten der CGUs: 

 HR Solutions & Talent Access InterNations 

  31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 

 % % % % 

Abzinsungssatz (vor Steuern) 12,2 12,9 - - 

Abzinsungssatz  
(nach Steuern) - - 8,3 9,8 

Nachhaltige Wachstumsrate 2,5 2,5 2,5 2,5 

Nachhaltige EBITDA-Marge 31,0 54,0 29,0 29,0 

     

Die Verwendung von Abzinsungssätzen vor oder nach Steuern basiert auf der Ermittlung des 
erzielbaren Betrages anhand des Nutzungswertes (HR Solutions & Talent Access) bzw. des 
Fair Value abzüglich Veräußerungskosten (InterNations). 

Als Ergebnis des Werthaltigkeitstests wurde kein Wertminderungsbedarf festgestellt. Im Rah-
men einer Sensitivitätsanalyse für die zahlungsmittelgenerierenden Einheiten, denen wesentli-
che Geschäfts- oder Firmenwerte zugeordnet sind, wurde in Kombination eine Erhöhung der 
Abzinsungssätze (nach Steuern) um einen Prozentpunkt mit einer Senkung der nachhaltigen 
EBITDA-Marge um 5 Prozent bzw. einer Senkung der langfristigen Wachstumsrate um einen 
Prozentpunkt angenommen. Auf dieser Grundlage kommt der Vorstand zu dem Ergebnis, 
dass sich für keine der beiden zahlungsmittelgenerierenden Einheiten ein Wertminderungs-
bedarf ergeben würde. 
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Restrukturierungsprogramm Recalibrate 

Am 11. Januar 2024 wurde vom Aufsichtsrat dem vom Vorstand vorgelegte Reorganisations-
programm Recalibrate zugestimmt. Im Zuge der Reorganisation und der Fokussierung auf die 
Marken XING und kununu wird die Mitarbeiteranzahl signifikant reduziert werden. Die künfti-
gen finanziellen Auswirkungen werden vor der Zustimmung durch das Mitarbeitergremium auf 
einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag geschätzt. 

Da das Programm erst nach dem Stichtag beschlossen und den Mitarbeitern bekannt gemacht 
wurde, hat der Vorstand zum Bilanzstichtag keine Rückstellung für Restrukturierung gebildet 
und diese in den Notes im Abschnitt E unter „Wesentliche Ereignissen nach dem Bilanzstich-
tag“ beschrieben. 

Verkürzung des Mietverhältnisses New Work Harbour und Anmietung sowie Umzug ins 
Überseehaus 

Im Geschäftsjahr 2023 wurde eine Einigung darüber erzielt, das Mietverhältnis im New Work 
Harbour auf den 31. Dezember 2025 zu verkürzen. Die Einigung war dahingehend aufschie-
bend bedingt, dass der Käufer des New Work Harbours den Kaufpreis zahlt und die Eintra-
gung in das Grundbuch erfolgt. Beide Ereignisse liegen außerhalb des Einflusses der Gesell-
schaft, weshalb zum 31. Dezember 2023 keine Anpassung der bilanzierten Nutzungsrechte 
und Leasingverbindlichkeiten erfolgen konnte. Es wird mit einer Auswirkung auf die Vermö-
genslage im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich für das Geschäftsjahr 2024 ge-
rechnet. 

Im Geschäftsjahr 2023 hat die New Work SE neue Geschäftsräume im „Überseehaus“ ange-
mietet. Der Vertrag erlaubt die vorzeitige Kündigung für den Fall, dass die Verkürzung des 
Mietvertrags für den New Work Harbour nicht wirksam wird. Nutzungsrechte und Vertragsver-
bindlichkeiten werden mit Überlassung des Mietgegenstandes im 4. Quartal 2025 bilanziert. 
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind im Anhang in Abschnitt (E) „Eventualverbind-
lichkeiten und finanzielle Verpflichtungen“ dargestellt. 

6.2 Feststellung zur Gesamtaussage des Konzern-
abschlusses 

In Gesamtwürdigung der zuvor beschriebenen Bewertungsgrundlagen sind wir der Überzeu-
gung, dass der Konzernabschluss in Übereinstimmung mit den IFRS, wie sie in der EU anzu-
wenden sind, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.  
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7 Feststellungen zum Risikofrüherken-
nungssystem des Mutterunternehmens 

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben wir das Risikofrüherkennungssystem der New 
Work SE geprüft. Im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses haben wir wie folgt 
Stellung genommen: 

„7.1 Durchführung der Prüfung 

Der Vorstand ist gemäß § 91 Abs. 2 AktG verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu treffen, 
insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, damit den Fortbestand der Gesell-
schaft gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden. Nach § 317 Abs. 4 HGB haben wir 
geprüft, inwieweit der Vorstand die ihnen hiernach obliegenden Maßnahmen getroffen hat 
und ob durch diese Maßnahmen alle potenziell bestandsgefährdenden Risiken so rechtzei-
tig erfasst und an den Vorstand kommuniziert werden, dass noch geeignete Maßnahmen 
zur Sicherung des Fortbestands des Unternehmens ergriffen werden können. Hierzu zählt 
auch die Beurteilung, ob das eingerichtete Überwachungssystem, d. h. die integrierten 
Kontrollmaßnahmen während des gesamten zu prüfenden Geschäftsjahres wie vorgese-
hen angewandt bzw. durchgeführt wurden und die vorgesehene Prüfungstätigkeit der Inter-
nen Revision, zur Sicherstellung der Einhaltung der getroffenen Maßnahmen geeignet ist. 
Die Reaktion des Vorstands auf identifizierte und kommunizierte Risiken selbst ist nicht Ge-
genstand der Maßnahmen i. S. d. § 91 Abs. 2 AktG und damit auch nicht Gegenstand der 
Prüfung nach § 317 Abs. 4 HGB. Ebenso gehört die Beurteilung, ob die von dem Vorstand 
oder den nachgeordneten Entscheidungsträgern eingeleiteten oder durchgeführten Risi-
kosteuerungsmaßnahmen wirtschaftlich sinnvoll sind oder die Risikosteuerungsmaßnah-
men einzeln oder in ihrer Gesamtheit als Reaktion auf identifizierte und bewertete Risiken 
angemessen und wirksam sind, nicht zur Prüfung des Risikofrüherkennungssystems. 

Art und Umfang der Prüfungshandlungen bestimmen sich nach einem systemorientierten 
Prüfungsansatz. Unsere Prüfung erstreckte sich auf die Beurteilung der Eignung der Maß-
nahmen nach § 91 Abs. 2 AktG und deren Einhaltung. Die Beurteilung der Eignung der 
Maßnahmen orientierte sich hierbei an den folgenden Grundelementen: 

- Risikokultur, 

- Ziele der Maßnahmen, 

- Organisation der Maßnahmen, 

- Risikoidentifikation, 

- Risikobewertung, 

- Risikosteuerung, 

- Risikokommunikation, 

- Überwachung und Verbesserung.  

Zudem ist eine angemessene Dokumentation des Risikofrüherkennungssystems Voraus-
setzung für die interne Überwachung der Maßnahmen und die externe Prüfung nach 
§ 317 Abs. 4 HGB. 
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Die Prüfung umfasste dabei die Durchsicht von Unterlagen zur Risikoidentifikation,  
-bewertung, -steuerung und zur Risikokommunikation, sowie Befragungen und Beobach-
tungen zur Einhaltung der eingerichteten Kontrollmaßnahmen und die Durchsicht von Prü-
fungsprogrammen und Arbeitspapieren der Internen Revision.  

Hinsichtlich der Einhaltung der Maßnahmen haben wir durch Befragung und Einsichtnahme 
in Unterlagen überprüft, ob die Maßnahmen wie vorgesehen während des gesamten zu 
prüfen-den Geschäftsjahres von den dafür bestimmten Personen beachtet bzw. durchge-
führt wurden und diesen die für die Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Hilfsmittel 
und Informationen zur Verfügung standen. 

7.2  Prüfungsergebnis 

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Vorstand die nach § 91 Abs. 2 AktG geforderten 
Maßnahmen, insbesondere zur Einrichtung eines Überwachungssystems, in geeigneter 
Weise getroffen hat, und dass das Überwachungssystem in allen wesentlichen Belangen 
geeignet ist, Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, mit hinrei-
chender Sicherheit frühzeitig zu erkennen.“ 
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8 Feststellungen aus Erweiterungen des 
Prüfungsauftrags 

Hinsichtlich unseres Ergebnisses der ESEF-Prüfung verweisen wir auf unsere Ausführungen 
„Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wieder-
gabe des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts nach § 317 Abs. 3a 
HGB“ im Abschnitt „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“ (vgl. Abschnitt 2 in diesem Be-
richt). 
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@@linksunterzeichner--@@ @@rechtsunterzeichner--@@

9 Schlussbemerkungen 

Dieser Prüfungsbericht wurde nach den Grundsätzen des IDW Prüfungsstandards 450 n.F. 
(10.2021) erstellt. 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die an-
wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Des Weiteren erklären wir gemäß Art. 6 Abs. 2 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 537/2014  
(EU-APrVO), dass die Prüfungsgesellschaft, Prüfungspartner und Mitglieder der höheren 
Führungsebene und das Leitungspersonal, die die Abschlussprüfung durchführen, unab-
hängig vom geprüften Unternehmen sind. 

Die für die Prüfung vorrangig verantwortliche Prüfungspartnerin ist Stefanie Hagenmüller. 
Weiterer verantwortlicher Prüfungspartner ist Wolf-Benedikt von der Decken.  

Der Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt 2 wiedergegeben. 

  

Hamburg, den 21. März 2024   

KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  

 

  

Hagenmüller 
Wirtschaftsprüferin 

von der Decken 
Wirtschaftsprüfer 
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ESEF-Unterlagen der New Work SE zum  
31. Dezember 2023 

Die für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts („ESEF-Unterlagen“) mit dem Dateinamen „NWSE_Konzernabschluss_ 
31122023.zip“ (SHA256-Hashwert: 0ce7a74a8e976d88ffdf1e25b534dfc3738086ad7405d 
56b739df536efd1ec22) stehen im geschützten Mandanten Portal für den Emittenten zum 
Download bereit. 





Anlage 3 
Allgemeine Auftrags- 
bedingungen  





Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2)Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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